
ANHANG I

Gemeinsame Sicherheitsindikatoren

Die Sicherheitsbehörden erstatten über nachstehende gemeinsame Sicherheitsindikatoren Bericht.

Wird über Indikatoren berichtet, die die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Bereiche
betreffen, so sind diese Angaben getrennt vorzulegen.

Ergeben sich nach der Vorlage des Berichts neue Sachverhalte oder werden Fehler entdeckt, so ändert bzw.
berichtigt die Sicherheitsbehörde die Sicherheitsindikatoren eines bestimmten Jahres bei der erstbesten
Gelegenheit, spätestens jedoch im folgenden Jahresbericht.

Als Indikatoren für die unter Ziffer I genannten Unfälle werden, sofern verfügbar, Statistiken der Gemein-
schaft gemäß der Verordnung (EG) Nr. .../2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom .... [über
die Statistik des Eisenbahnverkehrs] (1) verwendet.

1. Unfallbezogene Indikatoren

1. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) der Unfälle, auf-
geschlüsselt nach Unfallverursacher und folgenden Unfallarten:

— Kollisionen von Zügen einschließlich Kollisionen mit Hindernissen innerhalb des Lichtraumprofils;

— Zugentgleisungen;

— Unfälle auf Bahnübergängen einschließlich solcher, an denen Fußgänger beteiligt sind;

— Unfälle, bei denen Personen durch bewegte Fahrzeuge zu Schaden kommen, mit Ausnahme von
Suiziden;

— Fahrzeugbrände;

Spielen bei einem Unglück mehrere Unfallarten eine Rolle, so wird nur der ursächliche Unfall aufgeführt,
auch wenn die Folgen des zweiten Unfalls schwerwiegender sind, beispielsweise bei einem Brand nach
einer Entgleisung.

2. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) der Schwerverletz-
ten und Getöteten je Unfallart, aufgeschlüsselt nach Unfallverursacher und folgenden Personengrup-
pen:

— Fahrgäste (auch im Verhältnis zu den gesamten Personenkilometern);

— Bedienstete einschließlich des Personals von Auftragnehmern;

— Benutzer von Bahnübergängen;

— Unbefugte auf Eisenbahnanlagen;

— sonstige.

2. Indikatoren in Bezug auf Störungen und Beinaheunfälle

1. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) der Schienen-
brüche, Schienenverbiegungen und Signalgebungsfehler;

2. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) der überfahre-
nen Haltesignale;

3. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) der Rad- und
der Achsbrüche an in Betrieb befindlichen Fahrzeugen.

3. Indikatoren in Bezug auf die Unfallfolgen
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1. Gesamtkosten und Durchschnittskosten (bezogen auf die gefahrenen Zugkilometer) aller Unfälle (in
Euro), bei denen nach Möglichkeit folgende Kosten zu berechnen und einzubeziehen sind:

— für Tod und Verletzungen;

— Ausgleichsleistungen für den Verlust oder die Beschädigung des Eigentums von Fahrgästen, Per-
sonal oder Dritten einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit Umweltschäden;

— für den Austausch oder die Instandsetzung beschädigter Fahrzeuge und Eisenbahnanlagen;

— für Verspätungen, Störungen und Umleitungen im Verkehrsbetrieb einschließlich zusätzlicher
Kosten für Personal und die Rückgewinnung des Kundenvertrauens.

Von Dritten geleistete Entschädigungen und Ausgleichsleistungen, beispielsweise von Fahrzeugbesitzern, die
an Unfällen auf Bahnübergängen beteiligt sind, werden von diesen Kosten abgezogen. Ausgleichsleistungen,
die das Eisenbahnunternehmen oder der Fahrwegbetreiber aufgrund eigener Versicherungspolicen erhält,
werden dagegen nicht abgezogen.

2. Gesamtzahl und durchschnittliche Zahl (bezogen auf die geleisteten Arbeitsstunden) der Arbeitsstun-
den, die von Personal und Auftragnehmern unfallbedingt nicht geleistet werden können.

4. Indikatoren in Bezug auf die technische Sicherheit der Infrastruktur

1. Prozentualer Anteil der betriebenen und mit ATP (automatische Zugsicherung (1)) ausgerüsteten Strek-
ken sowie der prozentuale Anteil der auf ATP-Strecken gefahrenen Zugkilometer;

2. Zahl der Bahnübergänge (insgesamt und pro Kilometer Strecke); prozentualer Anteil der automatisch
oder manuell geschützten Bahnübergänge.

5. Indikatoren in Bezug auf die Steuerung der Sicherheit

1. Interne Prüfungen, die von Fahrwegbetreibern und Eisenbahnunternehmen im Einklang mit den Unter-
lagen des Sicherheitsmanagements durchgeführt wurden; Gesamtzahl der abgeschlossenen Prüfungen
und Angabe dieser Zahl als Prozentwert in Bezug auf die vorgeschriebenen (und/oder geplanten) Prü-
fungen.

6. Begriffsbestimmungen

Die berichtenden Behörden können sich bei den Angaben zu diesem Anhang auf Kostenberechnungs-
methoden und Begriffsbestimmungen für Indikatoren stützen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat üblich
sind. Alle verwendeten Begriffsbestimmungen und Berechnungsmethoden werden in einem Anhang erläu-
tert, der dem Jahresbericht nach Artikel 18 beigefügt wird.

(1) Sind mehrere ATP-Systeme im Einsatz, so sind die Werte nach Systemtyp aufzuschlüsseln.

ANHANG II

Notifizierung nationaler Sicherheitsvorschriften

Nachstehende nationale Vorschriften werden der Kommission gemäß dem Verfahren des Artikels 7 notifi-
ziert:

1. Vorschriften über bestehende nationale Sicherheitsziele und Sicherheitsverfahren gemäß Artikel 5
Absätze 2 und 3;

2. Vorschriften über Anforderungen im Hinblick auf das Sicherheitsmanagement und die Sicherheits-
bescheinigung von Eisenbahnunternehmen;

3. Vorschriften über Anforderungen für die Inbetriebnahme und Instandhaltung neuer und wesentlich
geänderter Fahrzeuge, die noch nicht Gegenstand einer TSI sind; die Notifizierung enthält Vorschriften
über den Austausch von Fahrzeugen zwischen Eisenbahnunternehmen, über Einstellungsverfahren
sowie über Anforderungen für Prüfverfahren;
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